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Konformitätserklärung – REACH/SVHC  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir deklarieren die Inhaltsstoffe der an Sie gelieferten Produkte anhand folgender Richtlinie: 

1907/2006 (REACH), SVHC Kandidatenliste vom 23.01.2024 

Unsere Erzeugnisse und deren Verpackungen enthalten keine Stoffe der SVHC-Kandidatenliste 

(Stand:23.01.2024) gemäß Art. 59 (1) der REACH-Verordnung über 0,1 Massen-%. 

Bezüglich der REACH-Verordnung ist Hanno Werk GmbH & Co.KG als Produzent von Materialien zur 

Fugenabdichtung und Schalldämmung ein „nachgeschalteter Anwender“ von chemischen Stoffen und 

Zubereitungen. Bei den von HANNO hergestellten Produkten handelt es sich nach Verordnung (EG) 

1907/2006 (REACH) um „Erzeugnisse“. Diese sind nicht registrierungspflichtig und nicht registrierungsfähig, 

da nach REACH nur Stoffe registrierbar sind. 

Gemäß Art. 33 REACH sind wir dazu verpflichtet, unsere Kunden über das Vorhandensein von Stoffen aus 

der SVHC-Liste (substances of very high concern) in der Konzentration eines Massenanteils von > 0,1% in 

Kenntnis zu setzen. Weitere Erklärungen zum Vorhandensein derartiger Stoffe sind unsererseits nicht 

notwendig, da zum jetzigen Zeitpunkt durch unsere Lieferanten keine Informationen zur Existenz von SVHC-

Stoffen in Vormaterialien vorliegen. Bei Informationen über SVHC-Stoffe in Vormaterialien durch Lieferanten, 

werden wir automatisch tätig und kommen unaufgefordert der gesetzlichen Informationspflicht für Sie nach. 

Grundsätzlich stützen wir uns dabei auf die aktuellsten Angaben unserer Lieferanten. Laboruntersuchungen 

finden diesbezüglich in unserem Hause nicht statt. 

Diese Erklärung basiert auf den zum gegenwärtigen Zeitpunkt geltenden Gesetzen und Vorschriften. Sie 

wurde durch Hanno Werk GmbH & Co.KG zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen sowie dem 

heutigen Kenntnisstand erstellt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Andreas Hohlfeld Dr. Martin Hesse 

Leiter F&E  Gefahrstoffbeauftragter 




